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3.4.2   Aufgaben von Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern

Eine besonders wichtige Rolle in der Erziehungsarbeit am Conrad-von-Soest-Gymnasium spielen die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer. Sie sind an hervorragender Stelle in der Schulorganisation eingebunden und leisten Wichtiges für den geregelten Ablauf des Schulalltags. Ebenso sind sie die wichtigsten Ansprechpartner für Schülerinnen und Schüler sowie Kontaktpartner der Schule für die Eltern. Die folgenden Ausführungen sollen vor allem Eltern über die Aufgaben und Funktionen von Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern informieren, so dass sie in Kenntnis darüber mit ihnen gut kooperieren können.

Der Kern der Tätigkeit der Klassenlehrerin / des Klassenlehrers liegt im pädagogischen Bereich.

Pädagogische Aufgaben
„Der Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin informiert und berät die Klasse bei Bedarf in allen schulischen Angelegenheiten, insbesondere in Fragen der Schullaufbahn, soweit diese Aufgabe nicht von Beratungslehrern oder Beratungslehrerinnen wahrgenommen wird. In Gesprächen und im Rahmen von Klassenkonferenzen informiert sich der Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin über das Verhalten und die Leistungen der Schüler und Schülerinnen auch im Unterricht der anderen Lehrkräfte.“ (§16 (2) ADO)

Der Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin ist Ansprechpartner/in für die anderen Lehrkräfte der Klasse. Er / Sie muss die Kolleginnen und Kollegen informieren, wenn es um besondere Probleme einzelner Schüler/innen geht, deren Kenntnis für jede Lehrkraft der Klasse von Bedeutung ist. Andererseits kann auch er / sie beanspruchen, informiert zu werden.

Bei schulischen Problemen sollte der Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin für alle Schüler/innen der Klasse ansprechbar sein. Er / Sie ist zwar keine Beschwerdeinstanz über andere Lehrkräfte, kann aber Beschwerden entgegennehmen und auf Wunsch vermittelnd tätig werden.

Der Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin ist Verbindungselement zwischen Schule und Elternhaus und muss zur Beratung, für Auskünfte und zur Vermittlung zur Verfügung stehen.

„Der Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin fördert und koordiniert die Kontakte zu den Erziehungsberechtigten und benachrichtigt sie bei besonderen Anlässen.“ (§16 (2) Satz 2 ADO)

D.h. der Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin ist verpflichtet, von sich aus den Kontakt mit den Eltern zu suchen, um sie z.B. über besondere erzieherische Probleme, einen unerwarteten Leistungsabfall oder über Vorschläge der Schule (nach Beratung in der Klassenkonferenz) zur weiteren Schullaufbahn des Kindes, etwa am Ende der Erprobungsstufe, zu informieren. Er / Sie kann sich nicht darauf beschränken, dass die Eltern aktiv werden. Ihm, Ihr obliegt es, die Leistungsentwicklung der Klasse auch in anderen Fächern zu beobachten, das Gespräch mit den anderen Lehrkräften der Klasse zu führen und evtl. nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen.

Allgemeine Erziehungsprobleme sollte der Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin als erste/r erkennen und im Gespräch mit den Schülerinnen und Schülern in der Klasse zu lösen versuchen. 

Zur Förderung der Klassengemeinschaft und des sozialen Verhaltens dienen Wandertage und Fahrten der Klasse, die in der Regel vom Klassenlehrer oder der Klassenlehrerin organisiert und geleitet werden. (§16 (5) ADO)

Zum Aufgabenbereich des Klassenlehrers oder der Klassenlehrerin gehört die Durchführung von SV-Stunden und die Besprechung der Schulordnung.

Koordinierungsaufgaben
„Die Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin achtet darauf, dass die Klasse, insbesondere durch den Umfang der Hausaufgaben und die Verteilung der Klassenarbeiten, im Laufe des Schuljahres ausgewogen und nicht unangemessen belastet wird. (§ 16 (1) Satz 3 ADO)

Bei Problemen ist evtl. der Lehrerrat, der in dienstlichen Angelegenheiten der Lehrer vermittelt, oder der Schulleiter einzuschalten. Aber auch der Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin ist verpflichtet, hier für einen Ausgleich zu sorgen, wenn er / sie von sich aus oder nach Informationen durch Schüler feststellen muss, dass Klassenarbeiten gehäuft geschrieben werden. Weisungsbefugnis hat aber allein der Schulleiter.

Der Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin kann folgende erzieherische Maßnahmen verhängen:


-   Gespräch mit dem Schüler / der Schülerin,


-   Ermahnung, Beratung,


-   Aufforderung zum Schadensersatz oder zur Entschuldigung,


-   Nacharbeiten unter Aufsicht,


-   sowie weitere pädagogische Maßnahmen

Der Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin ist Ansprechpartner für Schüler, Eltern und Lehrkräfte. 

Bei schwerwiegendem Fehlverhalten ist er / sie verpflichtet, Ordnungsmaßnahmen einzuleiten, ggf. die Klassenkonferenz einzuberufen oder den Lehrerrat einzuschalten. Er / Sie ist – mit Ausnahme der Zeugniskonferenzen – Vorsitzende/r der Klassenkonferenz. 

Organisatorische Aufgaben

Der Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin hat eine Fülle organisatorischer Aufgaben  zu erledigen, von denen hier nur die Wichtigsten genannt sind.

- Beurlaubung von Schülerinnen und Schülern bis zu 2 Tagen innerhalb eines Vierteljahres, allerdings nicht direkt vor oder nach den Ferien

-   Kontrolle der vorgelegten Entschuldigungen bei Fehlzeiten

-   Kontrolle der Notenlisten zu Zeugniskonferenzen

-   Eintragung der Noten und Bemerkungen ins Schülerstammblatt

-   Regelung von Klassen- und Ordnungsdiensten

-   Gestaltung des Klassenraums und Regelung einer Sitzordnung

Der Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin bemüht sich stets, ein vertrauensvolles Verhältnis zu Schüler und Eltern aufzubauen und erwartet umgekehrt von diesen Unterstützung bei der Ausübung ihrer Tätigkeit. 
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